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blz'que zu Marfeille, ferner eine Reihe von Strafsen im füdliaichen Theile von Darm-

ftadt, welche geradlinig über Thal und Hügel gelegt find “Heinrich-, VVz'l/zelmz'nem,

Hügelf’trafse). Noch rücklichtslofer in Bezug auf Gefällbrüchhe pflegt man in ameri-

kanifchen Städten vorzugehen, wo, wie z. B. in San Franncisco, die befchriebene

häfsliche Strafsenbildung etwas Gewöhnliches ift.

Die Häufer fcheinen jenfeits der Rückenlinie in die Erdele zu linken. Die auf der

Strafse jenfeits der Höhe fich bewegenden Menfchen und Wa7agen fieht man nur ftück-

weife. Wie auf hoher See zeigt fich zuerft der oberf’te Theieil des entfernten Gegen-

ftandes. Vom Men-

fchen fieht man zu-

erft den Kopf, dann

den mittleren, dann

den unteren Theil

des Körpers; die

Füfse kommen erft

zum Vorfchein, wenn

man fich dem Straf-

senrücken fo weit

genähert hat, dafs

das Auge hinüber zu

Fig. 96.

   

 

 

Convexes Strafsen-Nivellement.

Fig. 97.
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lg 9 gefchnitten wird, fo

// können folche Straf-

, // ’
. .

/ //,/ ‚ / ‚ , // sen eine w1rkfame

[„/ //// /J L% Perfpective nicht

o darbieten; jedenfalls

7/ wird das perfpectivi-

{ % / fche Bild wefentlich

/ / ///// // beeinträchtigt. Oft

if’c man leider gegen

Willen genöthigt‚

. derartige unfchöne

Strafsengabelung bei.csonvexem Nivellement. Rücken in langen

!=??? if} z'o 3:1 Zé25?06? '? E|O augen geraden Strafsen an-

r.vi.i ; | I r | | I l 1 . zulegen. Wenn mög-

lich follte man in folchen Fällen wenigftens danach trachten, ., dafs das Auge des aufrecht

fiehenden Menfchen die Strafsenfläche jenfeits des Rückenms noch überfchauen kann.

In Stadterweiterungsplänen if’c es aber weit beffer, den ftöre1enden Eindruck des unver-

meidlichen Rückens dadurch zu befeitigen oder zu mildelern, dafs man die Strafse

entweder krümrnt oder dafs man fie am Gefällrücken knicktzt oder theilt (Fig. 97 u. 98).

Die Nöthigung, die Strafsenrichtung am Rückenpunkte zrzu ändern, bringt die ver-

änderte Strecke vielleicht in die gerade Linie eines folgrg6nden Strafsenzuges, oder

es bildet fich eine fymmetrifche Gabelung; kurz, es tritt:t irgend eine andere, viel-


